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Gesetz zur Änderung 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

Vom 3. Februar 2015

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

Artikel 1

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2013 (GV. NRW. S. 878) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 108a wird wie folgt gefasst:

„§ 108a 
Arbeitnehmermitbestimmung in fakultativen Aufsichtsräten

(1) Soweit im Gesellschaftsvertrag eines Unternehmens (§ 107 Absatz 1, § 107a Absatz 1) oder ei-
ner Einrichtung (§ 107 Absatz 2) in Privatrechtsform, an der die Gemeinde unmittelbar oder mit-
telbar mit mehr als 50 Prozent der Anteile beteiligt ist, ein fakultativer Aufsichtsrat vorgesehen 
ist, können diesem Arbeitnehmervertreter angehören. Arbeitnehmervertreter können von der Ge-
meinde in den fakultativen Aufsichtsrat entsandt werden, wenn diese mehr als zwei Aufsichts-
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ratsmandate besetzt. In diesem Fall ist ein angemessener Einfluss der Gemeinde im Sinne des § 
108 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 gegeben, wenn bei mehr als zwei von der Gemeinde in den Auf-
sichtsrat zu entsendenden Vertretern nicht mehr als ein Drittel der auf die Gemeinde entfallen-
den Aufsichtsratsmandate durch Arbeitnehmervertreter des Unternehmens oder der Einrichtung 
nach Maßgabe der folgenden Absätze besetzt werden.

(2) Wird ein Aufsichtsratsmandat oder werden zwei Aufsichtsratsmandate mit Arbeitnehmerver-
tretern besetzt, so müssen diese als Arbeitnehmer im Unternehmen oder in der Einrichtung be-
schäftigt sein. Werden mehr als zwei Aufsichtsratsmandate mit Arbeitnehmervertretern besetzt, 
so müssen mindestens zwei Aufsichtsratsmandate mit Arbeitnehmern besetzt werden, die im 
Unternehmen oder in der Einrichtung beschäftigt sind.

(3) Der Rat der Gemeinde bestellt aus einer von den Beschäftigten des Unternehmens oder der 
Einrichtung gewählten Vorschlagsliste die in den fakultativen Aufsichtsrat zu entsendenden Ar-
beitnehmervertreter. Die Bestellung bedarf eines Beschlusses der Mehrheit der gesetzlichen 
Zahl der Mitglieder des Rates. Die Vorschlagsliste muss mindestens die doppelte Zahl der zu 
entsendenden Arbeitnehmervertreter enthalten. Der Rat hat das Recht, mit der Mehrheit der ge-
setzlichen Zahl seiner Mitglieder sämtliche Vorschläge der Liste zurückzuweisen und eine Neu-
wahl zu verlangen. In diesem Fall können die Beschäftigten eine neue Vorschlagsliste wählen; 
Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend. Im Falle einer erneuten Zurückweisung der Vorschläge durch 
den Rat bleiben die für die Arbeitnehmervertreter vorgesehenen Aufsichtsratsmandate unbe-
setzt.

(4) § 113 Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie § 9 des Drittelbeteiligungsgesetzes vom 18. Mai 2004 
(BGBl. I S. 974), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 114 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 
(BGBl. I S. 3044) geändert worden ist, gelten für die nach Absatz 3 für den fakultativen Auf-
sichtsrat vom Rat bestellten Arbeitnehmervertreter entsprechend. Verliert ein vom Rat bestellter 
Arbeitnehmervertreter, der als Arbeitnehmer im Unternehmen oder in der Einrichtung beschäftigt 
ist, die Beschäftigteneigenschaft in dem Unternehmen oder der Einrichtung, muss der Rat ihn 
entsprechend § 113 Absatz 1 Satz 3 aus seinem Amt im fakultativen Aufsichtsrat abberufen.

(5) Zur Wahl der Vorschlagsliste nach Absatz 3 sind alle Beschäftigten des Unternehmens bezie-
hungsweise der Einrichtung wahlberechtigt, die am Tage der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. Nicht wahlberechtigt und nicht wählbar sind Geschäftsführer und Vorstände des Unter-
nehmens beziehungsweise der Einrichtung. In die Vorschlagsliste können nur Personen aufge-
nommen werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Im Gesellschaftsvertrag, der Satzung 
oder dem Organisationsstatut des Unternehmens beziehungsweise der Einrichtung ist die Amts-
dauer der Arbeitnehmervertreter zu regeln. Sie soll die regelmäßige Amtsdauer der nach § 113 
Absatz 2 Satz 2 neben dem Bürgermeister oder dem von ihm benannten Bediensteten der Ge-
meinde in den fakultativen Aufsichtsrat bestellten weiteren Vertreter nicht überschreiten.

(6) Die Wahl der Vorschlagsliste erfolgt auf Grund von Wahlvorschlägen des Betriebsrats und 
der Beschäftigten. Die Wahlvorschläge der Beschäftigten müssen von mindestens einem Zehntel 
der Wahlberechtigten, jedoch mindestens von drei Wahlberechtigten unterzeichnet sein. Sieht 
der Gesellschaftsvertrag des Unternehmens oder der Einrichtung die Stellvertretung eines ver-
hinderten Aufsichtsratsmitglieds vor, kann in jedem Wahlvorschlag zusammen mit jedem Bewer-
ber für diesen ein stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen werden. Ein Bewerber kann nicht zu-
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gleich als stellvertretendes Mitglied vorgeschlagen werden. Wird ein Bewerber gemäß Absatz 3 
als Aufsichtsratsmitglied bestimmt, so ist auch das zusammen mit ihm vorgeschlagene stellver-
tretende Mitglied bestimmt. Das für Inneres zuständige Ministerium bestimmt durch Rechtsver-
ordnung das Verfahren für die Wahl der Vorschlagsliste, insbesondere die Vorbereitung der 
Wahl und die Aufstellung der Wählerlisten, die Frist für die Einsichtnahme in die Wählerlisten und 
die Erhebung von Einsprüchen gegen sie, die Wahlvorschläge und die Frist für ihre Einreichung, 
das Wahlausschreiben und die Frist für seine Bekanntmachung, die Stimmabgabe, die Feststel-
lung des Wahlergebnisses und die Fristen für seine Bekanntmachung, die Anfechtung der Wahl 
und die Aufbewahrung der Wahlakten.

(7) Der Bürgermeister teilt dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ des Unternehmens 
oder der Einrichtung die Namen der vom Rat für den Aufsichtsrat bestellten Arbeitnehmervertre-
ter und ihrer im Falle des Absatzes 6 Satz 5 bestimmten stellvertretenden Mitglieder mit. Gleich-
zeitig informiert er die für den Aufsichtsrat bestellten Arbeitnehmervertreter und die im Falle des 
Absatzes 6 Satz 5 bestimmten stellvertretenden Mitglieder.

(8) Wird ein Arbeitnehmervertreter von seinem Amt gemäß § 113 Absatz 1 Satz 3 abberufen oder 
scheidet er aus anderen Gründen aus dem Aufsichtsrat aus, ist gleichzeitig auch das zusammen 
mit ihm nach Absatz 6 Satz 5 bestimmte stellvertretende Mitglied abberufen oder ausgeschie-
den. Wird ein stellvertretendes Mitglied von seinem Amt gemäß § 113 Absatz 1 Satz 3 abberufen 
oder scheidet es aus anderen Gründen als stellvertretendes Mitglied aus dem Aufsichtsrat aus, 
bleibt die Position des stellvertretenden Mitglieds unbesetzt. Für den abberufenen oder ausge-
schiedenen Arbeitnehmervertreter bestellt der Rat mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl seiner 
Mitglieder aus dem noch nicht in Anspruch genommenen Teil der Vorschlagsliste nach Absatz 3 
einen Nachfolger. Kommt eine solche Mehrheit nicht zustande, können die Beschäftigten den 
noch nicht in Anspruch genommenen Teil der Vorschlagsliste um neue Vorschläge ergänzen. Für 
die Ergänzung der Vorschlagsliste gelten die Absätze 5 und 6 entsprechend. Kommt auch dann 
keine Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Rates für die Bestellung eines Nachfol-
gers zustande, bleibt das Aufsichtsratsmandat unbesetzt.

(9) Die Absätze 1 bis 8 gelten mit folgenden Maßgaben entsprechend in den Fällen, in denen an 
einem Unternehmen oder einer Einrichtung in Privatrechtsform zwei oder mehr Gemeinden un-
mittelbar oder mittelbar mit insgesamt mehr als 50 Prozent der Anteile beteiligt sind:

1. Die Bestellung der in den fakultativen Aufsichtsrat zu entsendenden Arbeitnehmervertreter be-
darf übereinstimmender, mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder zustande gekom-
mener Beschlüsse der Räte mindestens so vieler beteiligter Gemeinden, dass hierdurch insge-
samt mehr als die Hälfte der kommunalen Beteiligung an dem Unternehmen oder der Einrichtung 
repräsentiert wird. Kommen solche übereinstimmenden Beschlüsse nicht oder nicht im erforder-
lichen Umfang zustande, kann eine neue Vorschlagsliste gewählt werden. Kommen auch hierzu 
entsprechende übereinstimmende Beschlüsse der beteiligten Räte nicht oder nicht im erforderli-
chen Umfang zustande, bleiben die für die Arbeitnehmervertreter vorgesehenen Aufsichtsrats-
mandate unbesetzt.

2. Für die Bestellung eines Nachfolgers im Sinne des Absatzes 8 gilt Nummer 1 Satz 1 entspre-
chend. Kommen danach übereinstimmende Beschlüsse der beteiligten Räte nicht oder nicht im 
erforderlichen Umfang zustande, können die Beschäftigten den noch nicht in Anspruch genom-
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menen Teil der Vorschlagsliste um neue Vorschläge ergänzen. Für die Ergänzung der Vor-
schlagsliste gelten die Absätze 5 und 6 entsprechend. Kommen auch dann übereinstimmende 
Beschlüsse der beteiligten Räte nicht oder nicht im erforderlichen Umfang zustande, bleibt das 
Aufsichtsratsmandat unbesetzt.

3. Für die nach § 113 Absatz 1 Satz 2 und 3 zu treffenden Entscheidungen bedarf es übereinstim-
mender Beschlüsse der Räte mindestens so vieler beteiligter Gemeinden, dass hierdurch insge-
samt mehr als die Hälfte der kommunalen Beteiligung an dem Unternehmen oder der Einrichtung 
repräsentiert wird.“

2. Nach § 108a wird folgender § 108b eingefügt:

„§ 108b 
Regelung zur Vollparität

(1) Nach Maßgabe der folgenden Regelungen kann für die fakultativen Aufsichtsräte kommunal 
beherrschter Gesellschaften, die von den bis zum 31. Oktober 2020 amtierenden kommunalen 
Vertretungen zu bestellen sind, auf Antrag eine Ausnahme von der in § 108a geregelten Drittel-
parität zugelassen werden.

(2) Die Ausnahme ist von der Gemeinde, die die Gesellschaft beherrscht, schriftlich bei der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde unter Beifügung eines entsprechenden Ratsbeschlusses und des 
vorgesehenen Gesellschaftsvertrages zu beantragen. Sind an der kommunal beherrschten Ge-
sellschaft zwei oder mehr Gemeinden beteiligt, muss der Antrag von sämtlichen an der Gesell-
schaft beteiligten Gemeinden unter Beifügung der entsprechenden Ratsbeschlüsse gestellt wer-
den.

(3) Die zuständige Aufsichtsbehörde hat die Ausnahme zuzulassen, wenn die in Absatz 2 ge-
nannten Unterlagen ordnungsgemäß vorliegen und der Gesellschaftsvertrag den sonstigen An-
forderungen des § 108a und der nachfolgenden Absätze entspricht. Die Zulassung der Ausnah-
me durch die zuständige Aufsichtsbehörde bedarf vor ihrem Wirksamwerden der Genehmigung 
des für Inneres zuständigen Ministeriums.

(4) Sind sämtliche Aufsichtsratsmandate von der Gemeinde zu besetzen, können abweichend 
von § 108a Absatz 1 Satz 3 bis zur Hälfte der Aufsichtsratsmandate mit Arbeitnehmervertretern 
besetzt werden. Wird die Hälfte der Aufsichtsratsmandate mit Arbeitnehmervertretern besetzt, 
muss der Gesellschaftsvertrag vorsehen, dass der Aufsichtsratsvorsitzende nicht zu dem von 
der Arbeitnehmerseite vorgeschlagenen Personenkreis gehört. Außerdem muss der Gesell-
schaftsvertrag für den Fall, dass eine Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit ergibt, re-
geln, dass noch in derselben Sitzung des Aufsichtsrats eine erneute Abstimmung über densel-
ben Gegenstand herbeigeführt wird, bei der der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen hat.

(5) Ist ein Teil der Aufsichtsratsmandate von Gesellschaftern zu besetzen, die die Vorschriften 
des 11. Teils nicht unmittelbar, sinngemäß oder entsprechend anzuwenden haben, muss der Ge-
sellschaftsvertrag vorsehen, dass die Mehrzahl der auf die Gemeinde entfallenden Aufsichts-
ratsmandate mit Personen besetzt wird, die nicht von der Arbeitnehmerseite vorgeschlagen wer-
den.
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(6) Im Übrigen gelten die Regelungen des § 108a. Das für Inneres zuständige Ministerium be-
stimmt durch Rechtsverordnung das Verfahren für die Wahl der Vorschlagsliste, insbesondere 
die Vorbereitung der Wahl und die Aufstellung der Wählerlisten, die Frist für die Einsichtnahme in 
die Wählerlisten und die Erhebung von Einsprüchen gegen sie, die Wahlvorschläge und die Frist 
für ihre Einreichung, das Wahlausschreiben und die Frist für seine Bekanntmachung, die Stimm-
abgabe, die Feststellung des Wahlergebnisses und die Fristen für seine Bekanntmachung, die 
Anfechtung der Wahl und die Aufbewahrung der Wahlakten.“

3. Dem § 134 wird folgender Satz angefügt:

„§ 108b tritt mit Ablauf des 28. Februar 2021 außer Kraft.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 3. Februar 2015

 

 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

(L. S.)

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

 

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

 

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales
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Guntram  S c h n e i d e r

GV. NRW. 2015 S. 208
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